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1. Lage des Planungsgebietes 
 
 Das Planungsgebiet liegt in Höchstadt Süd, im Bereich 
 der Inastraße, nördlich der Einmündung Oppelner Straße. 

Der Geltungsbereich beinhaltet  
die Flächen der Fl.Nr. 2539, 2539/1 und 2541/2 der Gemarkung Höchstadt. 
 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1.900 m² 

 
2. Bestehendes Planungsrecht : 
 
 Das Planungsgebiet liegt im Bereich des qualifizierten Bebauungsplanes  

" Höchstadt Süd 1 ", bekannt gemacht am 30.04.1985 und ist als 
gemischte Baufläche MI ausgewiesen. 
 

3. Anlass der Änderung des Bebauungsplanes : 
 
In Verbindung mit der für die Stadt Höchstadt dringend erforderlichen Neuausweisung 

 von Wohnbauflächen, werden seitens der Regierung und des Landratsamtes die 
 Erstellung eines Bedarfsnachweises und eines Freiflächenkatasters gefordert. 

Die entsprechenden Erhebungen haben ergeben, dass es im Stadtgebiet der Stadt 
 Höchstadt ca. 160 ausgewiesene, unbebaute Wohnbaugrundstücke gibt.  

 
Diese freien Wohnbaugrundstücke liegen teilweise in "ungünstigen" Lagen und 

 vielfach im Bereich von älteren Bebauungsplänen, deren Festsetzungen  bezüglich 
 "Maß der baulichen Nutzung" bzw. der zulässigen Bauweise nicht mehr den 
 derzeitigen Bauwünschen entsprechen. Dies lässt sich meist auch über einzelne 
 Befreiungen nicht erreichen. 

 
Um den Anreiz für Bauwillige zu verstärken, solche Grundstücke zu  
erwerben und zu bebauen, sieht es die Stadt Höchstadt als geeignete Maßnahme, 

 ältere Bebauungspläne in einem städtebaulich vertretbaren Maß in Teilbereichen zu 
 ändern. Die Stadt Höchstadt folgt damit ihrer Verpflichtung zur städtebaulich 
 geordneten Entwicklung und auch der Verpflichtung zum Flächensparen. 

 
Der Stadtrat der Stadt Höchstadt hat daher in seiner Sitzung am 21.12.2015 
beschlossen, den Bebauungsplan "Höchstadt Süd 1" im Bereich der Fl.Nr. 2539, 
2539/1 und 2541/2 zu ändern. 
 
Die Bebauungsplanänderung verfolgt den Zweck, dass gegenüber dem 
alten Bebauungsplan das zulässige Maß der baulichen Nutzung (zulässige 

 Grundfläche / Geschossfläche erhöht wird und die Baugrenzen erweitert werden. 
Die zulässige Bauweise (Dachform) und die zulässige Zahl der Vollgeschosse  
wird von zwei auf drei geändert. 
 
Die Änderung des Bebauungsplans soll im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB durchgeführt werden. 
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4. Umfang der Änderung des Bebauungsplanes : 

 
1. Die Baugrenzen werden erweitert. 
2. Die zulässige Grundfläche und die zulässige Geschossfläche wird im 
 Gegensatz zum gültigen Bebauungsplan nicht mehr über die eingetragene 

 Baugrenze und die Grundstücksgröße definiert, sondern durch die nun  
 festgesetzte GRZ und GFZ. 
3.  Die zulässige Bauweise wurde von max. zwei auf drei Vollgeschosse  
 geändert, wobei das dritte Vollgeschoss als Penthaus-Geschoss auszubilden 
 ist, mit geneigtem Dach mit max. 25° Neigung. 
4. Garagen, Carports und untergeordnete bauliche Anlagen für Fahrräder,  
 Mülltonnen usw., sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
7. In die Bebauungsplanänderung wurden grünordnerische Festsetzungen 
 aufgenommen. 

 
5.  Erschließung 
 
 Die Erschließung des Planungsbereiches ist durch den geplanten Anschluss  
 an die Ver- und Entsorgungsanlagen in der Inastraße auch für die geplante 
 neue Nutzung gesichert. 
 
6. Immissionsschutz 
 
 Nördlich des Planungsgebietes befinden sich Produktionshallen eines 
 Gewerbebetriebes.  
 Schlafräume in Wohnungen sollten daher nicht in Richtung des Gewerbegebietes 
 orientiert sein. 
 
7.  Naturschutz 
 
 Im Planungsgebiet befinden sich mehrere Großbäume.  
 Es ist frühzeitig zu untersuchen ob es sich um Habitatbäume mit Bruthöhlen  
 handelt. 
 Auf Grund der geringen Stammdurchmesser (weniger als 60 cm) wären diese  
 jedoch keine Winterquartiere für möglicherweise geschützte Arten  
 (Vögel und Fledermäuse). 
 Im Falle einer unvermeidbaren Beseitigung von Habitatbäumen im Planungsgebiet 
 erfolgt dies in der Zeit von November bis März.  
 Die Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass im Baumbestand keine 
 Bruthöhlen vorhanden waren.  
 Eine weitere Veranlassung besteht daher nicht. 
  
 
8. Auswirkungen der Änderung des Bebauungsplanes : 
 
 Die Änderung des Maßes der baulichen Nutzung für das Planungsgebiet folgt  
 durch die Nachverdichtung bestehender Bauflächen dem Grundsatz des  
 § 1a Abs. 5 BauGB, in Verbindung mit § 1 Abs. 7 BauGB. 
 Der Änderungsbebauungsplan hat in Bezug auf Immissionsschutz und Klimaschutz 
 keine erkennbaren nachteiligeren Auswirkungen auf die Umwelt, als der rechtkräftige 
 Bebauungsplan. 
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9.  Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren : 
 

Die Bebauungsplanänderung führt gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan 
zu einer baulichen Nachverdichtungsmöglichkeit. 
Es sind keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Belange des 
Umweltschutzes erkennbar. 
Die für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens vorgegebene zulässige 
Obergrenze von 20.000 m² zulässiger Grundfläche wird weit unterschritten. 
Auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen gem. § 13 a (1) BauGB für die 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind erfüllt. Es wird kein Baurecht  
für ein UVP-pflichtiges Vorhaben begründet und im näheren Umkreis des 
Plangebietes befindet sich kein FFH-Gebiet, somit sind auch keine 
Beeinträchtigungen eines FFH-Gebietes erkennbar. 
 
Die Bebauungsplanänderung kann daher als Bebauungsplan der Innenentwicklung  
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt werden. 

 
  Es wird daher von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach  
  § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach  

§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen, ebenso von der Durchführung einer  
Umweltprüfung sowie der Erstellung eines Umweltberichtes und einer 
zusammenfassenden Erklärung. 
 
Eine Änderung oder Anpassung des Flächennutzungsplanes ist nicht 
erforderlich. 
 
 
 

10. Anlagen 
 

Auszug aus dem Bebauungsplan "Höchstadt Süd 1". 
 
 


